
Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2014 bis 31. Juli 2015 

226 
 

Kuwaits, Lettlands, Libanons, Liechtensteins, Luxemburgs, Marokkos, Montenegros, der Niederlande, Nor-
wegens, Österreichs, Pakistans, Palaus, Polens, der Republik Moldau, Rumäniens, Schwedens, der Schweiz, 
Serbiens, der Slowakei, Sloweniens, Südafrikas, Thailands, der Tschechischen Republik, der Türkei, der 
Ukraine, Ungarns und Zyperns gemäß Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

„Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten 

Der Schutz von Journalisten in Konfliktsituationen 

Schreiben der Ständigen Vertreterin Litauens bei den Vereinten Nationen vom 1. Mai 2015 an den 
Generalsekretär (S/2015/307)“. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, Christophe Deloire, den Generaldirektor von Re-
porter ohne Grenzen, und Mariane Pearl gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme 
einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat ferner, Ioannis Vrailas, den Stellvertretenden Leiter der Dele-
gation der Europäischen Union bei den Vereinten Nationen, und Téte António, den Ständigen Beobachter der 
Afrikanischen Union bei den Vereinten Nationen, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur 
Teilnahme einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat, den Ständigen Beobachter des Beobachterstaats Heiliger Stuhl 
bei den Vereinten Nationen im Einklang mit der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates und entsprechend 
seiner bisherigen diesbezüglichen Praxis zur Teilnahme einzuladen. 

Resolution 2222 (2015) 

vom 27. Mai 2015 

 Der Sicherheitsrat, 

 eingedenk seiner nach der Charta der Vereinten Nationen bestehenden Hauptverantwortung für die Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und unterstreichend, wie wichtig es ist, Maßnahmen 
zur Verhütung und Beilegung von Konflikten zu ergreifen, 

 in Bekräftigung seiner Resolutionen 1265 (1999) vom 17. September 1999, 1296 (2000) vom 19. April 
2000, 1674 (2006) vom 28. April 2006 und 1894 (2009) vom 11. November 2009 über den Schutz von Zi-
vilpersonen in bewaffneten Konflikten und seiner Resolution 1738 (2006) vom 23. Dezember 2006 über den 
Schutz von Journalisten, Medienangehörigen und zugehörigem Personal in bewaffneten Konflikten sowie 
der anderen einschlägigen Resolutionen und Erklärungen seines Präsidenten, 

 in Bekräftigung seiner Verpflichtung auf die in Artikel 1 Absätze 1 bis 4 der Charta verkündeten Ziele 
der Vereinten Nationen und die in Artikel 2 Absätze 1 bis 7 der Charta verkündeten Grundsätze der Vereinten 
Nationen, namentlich seiner Verpflichtung auf die Grundsätze der politischen Unabhängigkeit, der souverä-
nen Gleichheit und der territorialen Unversehrtheit aller Staaten sowie auf die Achtung der Souveränität aller 
Staaten, 

 unter Hinweis auf die Genfer Abkommen vom 12. August 1949188, insbesondere das Dritte Genfer Ab-
kommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen, und die Zusatzprotokolle vom 8. Juni 1977 zu den 
Abkommen189, insbesondere Artikel 79 des Zusatzprotokolls I über den Schutz von Journalisten, die in Ge-
bieten eines bewaffneten Konflikts gefährliche berufliche Aufträge ausführen, 

 in der Erkenntnis, dass Journalisten, Medienangehörige und zugehöriges Personal in Situationen be-
waffneten Konflikts durch ihre Arbeit häufig einem spezifischen Risiko der Einschüchterung, der Drangsa-
lierung und der Gewalt ausgesetzt sind, 

 bekräftigend, dass die an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien die Hauptverantwortung da-
für tragen, alle durchführbaren Schritte zu unternehmen, um den Schutz der betroffenen Zivilpersonen zu 
gewährleisten, einschließlich derjenigen, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung ausüben, indem sie mit 
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unterschiedlichen Mitteln Informationen beschaffen, empfangen und verbreiten, online wie offline, im Ein-
klang mit Artikel 19 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte193, 

 in Erkenntnis der wichtigen Rolle des humanitären Völkerrechts und der anwendbaren internationalen 
Menschenrechtsnormen beim Schutz von Journalisten, Medienangehörigen und zugehörigem Personal in be-
waffneten Konflikten, 

 ferner in der Erkenntnis, dass die Staaten die Hauptverantwortung dafür tragen, die Menschenrechte 
ihrer Staatsbürger sowie von Personen in ihrem Hoheitsgebiet zu achten und zu gewährleisten, wie vom 
einschlägigen Völkerrecht vorgeschrieben, 

 unter Hinweis auf das Recht auf freie Meinungsäußerung nach Artikel 19 der 1948 von der Generalver-
sammlung verabschiedeten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte194 und das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung nach Artikel 19 des 1966 von der Generalversammlung verabschiedeten Internationalen Pak-
tes über bürgerliche und politische Rechte sowie darauf, dass dieses Recht nur den gesetzlich vorgesehenen 
Einschränkungen unterworfen werden kann, die aus den in Artikel 19 Absatz 3 des Paktes genannten Gründen 
erforderlich sind, 

 tief besorgt über die Häufigkeit der in bewaffneten Konflikten an Journalisten, Medienangehörigen und 
zugehörigem Personal begangenen Gewalthandlungen in vielen Teilen der Welt, insbesondere der unter Ver-
stoß gegen das humanitäre Völkerrecht verübten vorsätzlichen Angriffe, 

 betonend, dass im humanitären Völkerrecht Bestimmungen bestehen, die vorsätzliche Angriffe auf Zi-
vilpersonen als solche verbieten, und dass diese Angriffe in Situationen bewaffneten Konflikts Kriegsverbre-
chen darstellen, sowie daran erinnernd, dass die Staaten der Straflosigkeit für solche kriminellen Handlungen 
ein Ende setzen müssen, 

 eingedenk dessen, dass die Straflosigkeit für Verbrechen gegen Journalisten, Medienangehörige und 
zugehöriges Personal in bewaffneten Konflikten nach wie vor eine erhebliche Herausforderung für ihren 
Schutz darstellt und dass die Gewährleistung der Rechenschaftspflicht für an ihnen begangene Verbrechen 
ein wesentliches Element bei der Verhütung künftiger Angriffe ist, 

 in der Erkenntnis, dass Journalisten, Medienangehörige und zugehöriges Personal eine wichtige Rolle 
beim Schutz von Zivilpersonen und bei der Konfliktverhütung spielen können, indem sie als Frühwarnme-
chanismus wirken, wenn es darum geht, Situationen, die zu Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säu-
berung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit führen könnten, zu erkennen und darüber Bericht zu er-
statten, 

 in Bekräftigung seiner Verurteilung jeder Aufstachelung zu Gewalt gegen Zivilpersonen in Situationen 
bewaffneten Konflikts und unter Verurteilung des Einsatzes der Medien zur Aufstachelung zu Gewalt, Völ-
kermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und anderen schweren Verstößen gegen das humanitäre Völ-
kerrecht, 

 unter Hinweis darauf, dass die Vertragsstaaten der Genfer Abkommen zur Ermittlung der Personen ver-
pflichtet sind, die der Begehung oder der Erteilung eines Befehles zur Begehung schwerer Verletzungen dieser 
Abkommen beschuldigt sind, und dass sie verpflichtet sind, sie ungeachtet ihrer Nationalität vor ihre eigenen 
Gerichte zu stellen, oder dass sie sie auch einem anderen an der gerichtlichen Verfolgung interessierten Staat 
zur Aburteilung übergeben können, sofern dieser gegen die erwähnten Personen ausreichendes Belastungsma-
terial vorbringt, 

 ferner unter Hinweis auf die Verantwortung aller Mitgliedstaaten für die Einhaltung ihrer jeweiligen 
Verpflichtungen, der Straflosigkeit ein Ende zu setzen und gegen die Verantwortlichen für Völkermord, 

_______________ 

193 Siehe Resolution 2200 A (XXI) der Generalversammlung, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II 
S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750. 
194 Resolution 217 A (III) der Generalversammlung. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschen-
rechte/aemr.pdf. 
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Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen oder andere schwere Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht Ermittlungen durchzuführen und sie strafrechtlich zu verfolgen, und feststellend, dass der Kampf 
gegen die Straflosigkeit für die schwersten Verbrechen von internationalem Belang, die an Zivilpersonen 
begangen werden, durch die Behandlung und Verfolgung dieser Verbrechen durch den Internationalen Straf-
gerichtshof, im Einklang mit dem Grundsatz der Komplementarität zur innerstaatlichen Strafgerichtsbarkeit, 
wie im Römischen Statut des Gerichtshofs192 festgelegt, die Ad-hoc- und gemischten Gerichtshöfe sowie die 
Sonderkammern nationaler Gerichte gestärkt worden ist, 

 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die wachsende Bedrohung der Sicherheit von Journalis-
ten, Medienangehörigen und zugehörigem Personal durch terroristische Gruppen und unter nachdrücklicher 
Verurteilung der von terroristischen Gruppen begangenen Tötungen, Entführungen und Geiselnahmen, 
gleichviel zu welchem Zweck, wie zur Beschaffung von Mitteln oder zur Erlangung politischer Zugeständ-
nisse, und mit dem Ausdruck seiner Entschlossenheit, von terroristischen Gruppen begangene Entführungen 
und Geiselnahmen zu verhüten und die sichere Freilassung von Geiseln ohne Zahlung von Lösegeldern oder 
politische Zugeständnisse zu erwirken, im Einklang mit dem anwendbaren Völkerrecht, 

 unter Betonung des Beitrags, den die Friedenssicherungseinsätze und besonderen politischen Missio-
nen, sofern dies Teil ihres Mandats ist, zu den internationalen Anstrengungen zur Förderung und zum Schutz 
der Menschenrechte und zum Schutz von Zivilpersonen, einschließlich Journalisten, Medienangehöriger und 
zugehörigen Personals, leisten können, einschließlich durch die Beobachtung von Rechtsverletzungen und 
Übergriffen und die Berichterstattung über diese sowie die Unterstützung der Anstrengungen der nationalen 
Regierungen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte, und mit dem Ziel, den Kampf gegen die 
Straflosigkeit für Verbrechen gegen Zivilpersonen, einschließlich Journalisten, Medienangehöriger und zu-
gehörigen Personals, zu stärken, 

 in Anbetracht der Wichtigkeit eines umfassenden, kohärenten und handlungsorientierten Konzepts für 
den Schutz von Zivilpersonen in Situationen bewaffneten Konflikts, einschließlich im frühen Planungssta-
dium, und in dieser Hinsicht unter Betonung der Notwendigkeit einer breit angelegten Strategie der Konflikt-
prävention, die die tieferen Ursachen bewaffneter Konflikte in umfassender Weise angeht, um den Schutz 
von Zivilpersonen auf lange Sicht zu verbessern, namentlich durch die Förderung der nachhaltigen Entwick-
lung, der Armutsbekämpfung, der nationalen Aussöhnung, guter Regierungsführung, der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit sowie der Achtung und des Schutzes der Menschenrechte, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle, die die regionalen und subregionalen Organisationen bei der Ge-
währleistung des Schutzes von Journalisten, Medienangehörigen und zugehörigem Personal in bewaffneten 
Konflikten spielen können, sowie der Wichtigkeit einer wirksamen Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und diesen Organisationen, 

 ferner in Anerkennung der spezifischen Gefahren, denen Journalistinnen, weibliche Medienangehörige 
und weibliches zugehöriges Personal bei der Ausübung ihrer Arbeit ausgesetzt sind, und in diesem Zusam-
menhang unterstreichend, wie wichtig es ist, die Geschlechterdimension von Maßnahmen für ihre Sicherheit 
in Situationen bewaffneten Konflikts zu berücksichtigen, 

 in Anbetracht dessen, dass die Behandlung der Frage des Schutzes von Journalisten in bewaffneten 
Konflikten durch den Sicherheitsrat in der Dringlichkeit und Wichtigkeit dieser Frage begründet ist, und in 
Anerkennung der wertvollen Rolle, die der Generalsekretär spielen kann, indem er mehr Informationen zu 
dieser Frage vorlegt, 

 1. verurteilt alle Rechtsverletzungen und Übergriffe gegen Journalisten, Medienangehörige und zu-
gehöriges Personal in Situationen bewaffneten Konflikts und fordert alle an einem bewaffneten Konflikt be-
teiligten Parteien auf, derartigen Praktiken ein Ende zu setzen; 

 2. bekräftigt, dass die Arbeit freier, unabhängiger und unparteiischer Medien eine der wesentlichen 
Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft darstellt und damit zum Schutz von Zivilpersonen beitragen 
kann; 

 3. erinnert in dieser Hinsicht daran, dass Journalisten, Medienangehörige und zugehöriges Personal, 
die in Gebieten eines bewaffneten Konflikts gefährliche berufliche Aufträge ausführen, als Zivilpersonen 
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gelten und als solche zu achten und zu schützen sind, sofern sie nichts unternehmen, was ihren Status als 
Zivilpersonen beeinträchtigt, wobei der Anspruch der bei den Streitkräften akkreditierten Kriegsberichter-
statter auf den nach Artikel 4 Buchstabe A Absatz 4 des Dritten Genfer Abkommens195 vorgesehenen Kriegs-
gefangenenstatus unberührt bleibt; 

 4. verurteilt nachdrücklich die herrschende Straflosigkeit für Rechtsverletzungen und Übergriffe ge-
gen Journalisten, Medienangehörige und zugehöriges Personal in Situationen bewaffneten Konflikts, die wie-
derum dazu beitragen kann, dass sich diese Handlungen wiederholen; 

 5. betont, dass die Staaten die Verantwortung für die Einhaltung ihrer einschlägigen Verpflichtungen 
nach dem Völkerrecht tragen, der Straflosigkeit ein Ende zu setzen und die für schwere Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen; 

 6. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, geeignete Schritte zu unternehmen, um durch die 
Durchführung unparteiischer, unabhängiger und wirksamer Ermittlungen im Rahmen ihrer Gerichtsbarkeit 
die Rechenschaftspflicht für Verbrechen gegen Journalisten, Medienangehörige und zugehöriges Personal in 
Situationen bewaffneten Konflikts zu gewährleisten und diejenigen, die solche Verbrechen begehen, vor Ge-
richt zu stellen; 

 7. verlangt erneut, dass alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien den für sie nach dem 
Völkerrecht geltenden Verpflichtungen betreffend den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten, 
einschließlich Journalisten, Medienangehöriger und zugehörigen Personals, uneingeschränkt nachkommen; 

 8. fordert nachdrücklich die sofortige und bedingungslose Freilassung von Journalisten, Medienan-
gehörigen und zugehörigem Personal, die in Situationen bewaffneten Konflikts entführt oder als Geiseln 
genommen wurden; 

 9. fordert alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien nachdrücklich auf, die berufliche 
Unabhängigkeit und die Rechte von Journalisten, Medienangehörigen und zugehörigem Personal als Zivil-
personen zu achten; 

 10. verweist darauf, dass Medienausrüstung und -anlagen zivile Objekte darstellen und dass sie in 
dieser Hinsicht weder angegriffen noch zum Gegenstand von Repressalien gemacht werden dürfen, es sei 
denn, sie sind militärische Ziele; 

 11. anerkennt die wichtige Rolle, die Bildungs- und Schulungsmaßnahmen zum humanitären Völker-
recht dabei spielen können, die Anstrengungen zur Beendigung und Verhütung von Angriffen auf Zivilper-
sonen, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, darunter Journalisten, Medienangehörige und zugehö-
riges Personal, zu unterstützen; 

 12. bekräftigt, dass die Friedenssicherungsmissionen und besonderen politischen Missionen der Ver-
einten Nationen in ihre mandatsmäßige Berichterstattung gegebenenfalls Informationen über konkrete Ge-
walthandlungen gegen Journalisten, Medienangehörige und zugehöriges Personal in Situationen bewaffneten 
Konflikts aufnehmen sollen; 

 13. fordert alle an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien nachdrücklich auf, alles zu tun, 
um gegen Zivilpersonen, einschließlich Journalisten, Medienangehöriger und zugehörigen Personals, gerich-
tete Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu verhüten; 

 14. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Gesetz und in der Praxis ein sicheres und günstiges Umfeld zu 
schaffen und zu bewahren, in dem Journalisten, Medienangehörige und zugehöriges Personal in Situationen 
bewaffneten Konflikts ihre Arbeit unabhängig und ohne ungebührliche Einmischung ausüben können; 

 15. betont, dass es notwendig ist, für eine bessere Zusammenarbeit und Koordinierung auf internatio-
naler Ebene, auch zwischen den Vereinten Nationen und den zuständigen internationalen regionalen und 

_______________ 

195 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 972. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781, 838; LGBl. 
1989 Nr. 20; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 228. 
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subregionalen Organisationen, zu sorgen, einschließlich durch technische Hilfe und Kapazitätsaufbau, im 
Hinblick darauf, die Sicherheit von Journalisten, Medienangehörigen und zugehörigem Personal in bewaff-
neten Konflikten zu fördern und zu gewährleisten; 

 16. legt den Vereinten Nationen und den regionalen und subregionalen Organisationen nahe, Fachwissen 
im Hinblick auf bewährte Verfahren und gewonnene Erkenntnisse beim Schutz von Journalisten, Medienange-
hörigen und zugehörigem Personal in bewaffneten Konflikten auszutauschen und in enger Zusammenarbeit die 
kohärente und wirksame Durchführung des anwendbaren humanitären Völkerrechts und der einschlägigen Re-
solutionen des Sicherheitsrats, einschließlich jener über den Schutz von Journalisten, Medienangehörigen und 
zugehörigem Personal in Situationen bewaffneten Konflikts, zu verbessern; 

 17. bittet die Staaten, die dies noch nicht getan haben, zu erwägen, möglichst bald Vertragsparteien 
der Zusatzprotokolle I und II vom 8. Juni 1977189 zu den Genfer Abkommen zu werden; 

 18. bekräftigt, dass er die Frage des Schutzes von Journalisten in bewaffneten Konflikten weiter be-
handeln wird; 

 19. ersucht den Generalsekretär, in seine Berichte über den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten 
Konflikten als Unterpunkt durchgängig die Frage der Sicherheit von Journalisten, Medienangehörigen und 
zugehörigem Personal aufzunehmen, einschließlich bestehender Maßnahmen zum Schutz derjenigen, die ei-
ner unmittelbaren Gefahr ausgesetzt sind, und sicherzustellen, dass Informationen über Angriffe und Gewalt-
handlungen gegen Journalisten, Medienangehörige und zugehöriges Personal und vorbeugende Maßnahmen 
zur Verhütung solcher Vorfälle als besonderer Aspekt in die entsprechenden landesspezifischen Berichte auf-
genommen werden. 

Auf der 7450. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

_____________________ 

KLEINWAFFEN196 

Beschlüsse 

 Auf seiner 7442. Sitzung am 13. Mai 2015 beschloss der Sicherheitsrat, die Vertreter Ägyptens, Alge-
riens, Argentiniens, Armeniens, Australiens, Belgiens, Benins, Botsuanas, Brasiliens, Deutschlands, der Do-
minikanischen Republik, Finnlands, Guatemalas, Indiens, Indonesiens, Iraks, Irlands, Israels, Italiens, Ja-
pans, Kasachstans, Kenias, Kolumbiens, Kroatiens, Marokkos, Mexikos, Montenegros, Mosambiks, der Nie-
derlande, Österreichs, Pakistans, Paraguays, der Republik Korea, der Republik Moldau, Rumäniens, Schwe-
dens, der Schweiz, Serbiens, der Slowakei, Sloweniens, Südafrikas, Thailands, der Türkei und der Ukraine 
gemäß Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
folgenden Punktes teilzunehmen: 

„Kleinwaffen 

Die menschlichen Kosten des unerlaubten Transfers, der destabilisierenden Anhäufung und des 
Missbrauchs von Kleinwaffen und leichten Waffen 

Bericht des Generalsekretärs über Kleinwaffen und leichte Waffen (S/2015/289) 

Schreiben der Ständigen Vertreterin Litauens bei den Vereinten Nationen vom 1. Mai 2015 an den 
Generalsekretär (S/2015/306)“. 

_______________ 

196 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat erstmals im Jahr 1999 verabschiedet. 


